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Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und 
Beamten sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Deutsche Landkreistag bedankt sich für die Übermittelung des Entwurfes eines Gesetzes 
zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten. Nach Beteiligung un-
serer Mitglieder nehmen wir dazu wie folgt Stellung, wobei wir uns auf die das Beamtensta-
tusgesetz (BeamtStG) betreffenden Vorschläge beschränken werden.  
 
Die Schaffung eines einheitlichen Rahmens zur Regelung des Erscheinungsbildes von Be-
amtinnen und Beamten in den Ländern (§§ 7 Abs. 1 Nr. 4, 34 Abs. 2 BeamtStG-E = Art. 2 
Nr. 2 c) und 6 c) des Entwurfs) begrüßen wir. Die Beamten repräsentieren ihren Diensther-
ren nach außen, was sich auch in deren Auftreten widerspiegeln sollte. Eine entsprechende 
Regelung dürfte zu mehr Rechtssicherheit führen, weil von vornherein absehbar ist, was er-
laubt bzw. was nicht erlaubt ist. Auf Ebene der Länder sollte allerdings erwogen werden, be-
stimmte Grundregelungen hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes von Beamtinnen und 
Beamten auch mit landesweiter Gültigkeit in Kraft zu setzen. Damit wäre sichergestellt, dass 
für alle Beamtinnen und Beamten auf dem Gebiet des Landes ein gewisses Maß an Einheit-
lichkeit herrschen würde.  
 
Mit der Einfügung des neuen Satzes 2 in § 10 BeamtStG-E (Art. 2 Nr. 3 des Entwurfs) wird 
die Vorschrift an das BBG angepasst, so dass für die Beurteilung der Frage, ob sich eine 
Beamtin oder ein Beamter während der Probezeit von mindestens sechs Monaten bewährt 
hat, ein strenger Maßstab anzuwenden wäre. Unserer Auffassung nach ist eine sorgfältige 
Prüfung der Bewährung bereits heute eine Selbstverständlichkeit. Unklar erscheint aber, ob 
mit der Anpassung an das BBG eine Verschärfung der bisherigen Rechtslage verbunden ist 
und was unter „streng“ im Sinne des Gesetzes künftig zu verstehen wäre. Insoweit sprechen 
wir uns für eine Klarstellung in der Begründung des Entwurfs aus. 
 
Die Gesetzesänderung des § 27 Absatz 1 BeamtStG-E (Art. 2 Nr. 5 des Entwurfs) sieht 
vor, dass künftig von einer Versetzung in den Ruhestand zwingend abzusehen ist, sofern der 
Beamte unter Beibehaltung des übertragenen Amtes die Dienstpflichten noch während min-
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destens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen kann. Die Umwandlung der Soll-
Vor-schrift des § 27 Absatz 1 BeamtStG in eine Muss-Vorschrift verringert den Gestaltungs-
spielraum für den Dienstherren. Davon sollte Abstand genommen werden. 
 
Mit der Schaffung einer gesetzlichen Pflicht in § 34 Abs. 3 BeamtStG-E (Art. 2 Nr. 6 d) des 
Entwurfs) soll die Qualifizierungsverpflichtung der Beamtinnen und Beamten stärker betont 
werden. Auch dies ist grundsätzlich zu begrüßen und bereits Gegenstand zahlreicher kom-
munaler Dienst- und Geschäftsanweisungen. In der Praxis wird sich allerdings häufig die 
Frage stellen, wie mit „qualifizierungsunwilligen“ Beamtinnen und Beamten umzugehen ist, 
zumal die Unterscheidung zwischen bloßer Unwilligkeit und der Unfähigkeit, an einer ver-
pflichtenden Qualifizierungsmaßnahme erfolgreich teilzunehmen, nicht immer leicht fallen 
wird. Auch in Zukunft wird es daher entscheidend auf die innere Motivation der Beamten zur 
Fortbildung ankommen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Dr. Ritgen 
 
 
 


